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Besetzung 
 Einzelrichter Lorenz Noli, 

mit Zustimmung von Richterin Jenny de Coulon Scuntaro,   

Gerichtsschreiber Kevin Schori. 

   

Parteien 

 
A._______, geboren am (…), 

Afghanistan,  

(…),   

Beschwerdeführer,  

 

  
gegen 

  
Staatssekretariat für Migration (SEM), 

Quellenweg 6, 3003 Bern, 

Vorinstanz. 

   

Gegenstand 

 
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung  

(Dublin-Verfahren);  

Verfügung des SEM vom 8. Januar 2021 / N (…). 
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Sachverhalt: 

A.  

Gemäss eigenen Angaben verliess der Beschwerdeführer seinen Heimat-

staat im (…) oder (…) 2018 und suchte am 13. Dezember 2020 in der 

Schweiz um Asyl nach.  

B.  

Ein Abgleich mit der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Zentralein-

heit Eurodac) ergab, dass der Beschwerdeführer am (…) November 2020 

bereits in Rumänien ein Asylgesuch gestellt hatte.  

C.  

Am 17. Dezember 2020 fand die Personalienaufnahme (PA) und am 

22. Dezember 2020 das persönliche Gespräch (nachfolgend: Dublin-Ge-

spräch) gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehö-

rigen oder Staatenlosen gestellten Antrags auf internationalen Schutz zu-

ständig ist (nachfolgend: Dublin-III-VO), statt.  

D.  

Der Beschwerdeführer machte im Wesentlichen geltend, er sei über Pakis-

tan, Iran und die Türkei nach Griechenland gereist. Er sei etwa zehn bis 

zwölf Tage in Griechenland gewesen und dann über Mazedonien nach Ser-

bien weitergereist, wo er sich rund drei Monate aufgehalten habe. Danach 

sei er nach Rumänien gereist, wo er nach der Reise von der Polizei ange-

halten, vier Tage in einem kleinen Zimmer festgehalten, in der Folge dak-

tyloskopiert und in ein Heim gebracht worden sei. Versteckt in einem LKW 

sei er von Rumänien nach Frankreich an einen ihn unbekannten Ort ge-

bracht worden. Tags darauf sei er mit dem Zug nach Zürich gefahren. We-

der in Griechenland noch in Frankreich sei er mit Behörden in Kontakt ge-

kommen. Ausser in Rumänien habe er nie ein Asylgesuch gestellt und auch 

keine Aufenthaltsbewilligung besessen.  

Im Rahmen des rechtlichen Gehörs zu einer möglichen Zuständigkeit Ru-

mäniens für sein Asylgesuch erklärte der Beschwerdeführer, nicht nach 

Rumänien zurückkehren zu wollen, da er dort unmenschlich behandelt 

worden sei. Die Polizei habe ihn geschlagen und ihn danach mit 30 Perso-

nen drei Tage lang in einen Container gesperrt. Dabei habe er nur ein Mal 

etwas zu essen bekommen. Als er den Corona-Test habe machen wollen, 

seien seine Finger gefroren gewesen, weswegen der Test nicht funktioniert 
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habe. Er sei aber nicht zum Arzt gebracht, sondern in einen Container ein-

gesperrt worden. Als er schliesslich in ein Heim gebracht worden sei, habe 

er dieses auch nicht verlassen dürfen und immer auf derselben Etage des 

Heims bleiben müssen. In gesundheitlicher Hinsicht habe er Schmerzen 

an den Zehen.  

Die grundsätzliche Zuständigkeit Rumäniens bestritt der Beschwerdefüh-

rer nicht.  

E.  

Am (…) Dezember 2020 ersuchte das SEM die rumänischen Behörden um 

Rückübernahme des Beschwerdeführers gemäss Art. 18 Abs. 1 Bst. b 

Dublin-III-VO. Diesem Gesuch wurde am (…) Januar 2021 entsprochen. 

Gleichzeitig informierten die rumänischen Behörden die Vorinstanz dahin-

gehend, dass der Beschwerdeführer am (…) November 2020 in Rumänien 

ein Asylgesuch gestellt habe, welches nach wie vor in Bearbeitung sei, so-

wie, dass er seit dem (…) Dezember 2020 verschwunden sei.  

F.  

Mit Verfügung vom 8. Januar 2021 (eröffnet am 14. Januar 2021) trat das 

SEM in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (SR 142.31) auf das 

Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht ein und verfügte die Überstellung 

nach Rumänien, welches gemäss Dublin-III-VO für die Behandlung seines 

Asylgesuchs zuständig sei. Gleichzeitig verfügte das SEM den Vollzug der 

Wegweisung sowie die Aushändigung der editionspflichtigen Akten und 

stellte fest, einer allfälligen Beschwerde gegen den Entscheid komme 

keine aufschiebende Wirkung zu. 

Zur Begründung führte das SEM im Wesentlichen aus, der Abgleich der 

Fingerabdrücke mit der Eurodac-Datenbank weise nach, dass er am 

(…) November 2020 in Rumänien ein Asylgesuch eingereicht habe. Die ru-

mänischen Behörden hätten das Übernahmeersuchen des SEM gutge-

heissen, womit die Zuständigkeit für sein Verfahren bei Rumänien liege. Es 

lägen keine begründeten Hinweise vor, dass Rumänien als Signatarstaat 

der des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flücht-

linge (FK, SR 0.142.30) und der EMRK seinen völkerrechtlichen Verpflich-

tungen nicht nachkommen und das Asyl- und Wegweisungsverfahren nicht 

korrekt durchführen würde. Rumänien sei ein Rechtsstaat mit funktionie-

rendem Justizsystem. Sollte er sich durch die rumänischen Behörden un-

gerecht oder rechtswidrig behandelt fühlen, könne er sich mit einer Be-

schwerde an die zuständigen Stellen wenden. Es gebe keine wesentlichen 
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Gründe für die Annahme, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedin-

gungen in Rumänien Schwachstellen aufwiesen, die eine Gefahr einer un-

menschlichen oder entwürdigenden Behandlung mit sich bringen würden. 

Rumänien habe die Verfahrensrichtlinie (2013/32/EU), die Qualifikations-

richtlinie (2011/95/EU) sowie die Aufnahmerichtlinie (2013/33/EU) ohne 

Beanstandungen von Seiten der Europäischen Kommission umgesetzt. Es 

sei nicht davon auszugehen, dass er bei einer Überstellung nach Rumä-

nien gravierenden Menschenrechtsverletzungen im Sinne von Art. Abs. 2 

Dublin-III-VO und Art. 3 EMRK ausgesetzt, in eine existenzielle Notlage 

geraten oder ohne Prüfung seines Asylgesuchs und unter Verletzung des 

Non-Refoulement-gebots in seinen Heimat- oder Herkunftsstaat überstellt 

würde. Zudem gebe es keine systemischen Mängel in Rumäniens Asyl- 

und Aufnahmesystem. Es lägen auch keine Gründe gemäss Art. 16 Abs. 1 

Dublin-III-VO vor, die die Schweiz verpflichten würden, sein Asylgesuch zu 

prüfen. Es lägen sodann auch keine Gründe vor, die Anlass zur Anwen-

dung der Souveränitätsklausel gemäss Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 geben wür-

den. 

G.  

Mit Formularbeschwerde vom 20. Januar 2021 an das Bundesverwal-

tungsgericht beantragte der Beschwerdeführer die Aufhebung der ange-

fochtenen Verfügung, die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und die 

Gewährung von Asyl. Des Weiteren sei die Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit 

und Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und die vorläu-

fige Aufnahme anzuordnen. In prozessualer Hinsicht beantragte er die Ge-

währung der unentgeltlichen Prozessführung inklusive Kostenvorschuss-

verzicht und amtlicher Verbeiständung sowie eventualiter die Wiederher-

stellung (recte: Gewährung) der aufschiebenden Wirkung. 

Zur Begründung seiner Beschwerde machte der Beschwerdeführer im We-

sentlichen geltend, in Rumänien vier Tage lang mit 13 Personen in einen 

Container eingesperrt und danach in ein Camp gebracht worden zu sein. 

Dieses habe man nicht verlassen dürfen. Manche Menschen seien krank 

gewesen und niemand habe sich um sie gekümmert; es habe keine medi-

zinische Hilfe gegeben. Das Essen sei nicht genug und überhaupt nicht gut 

respektive teilweise verdorben gewesen. Deshalb hätten sie versucht, 

wegzulaufen. Beim ersten Mal sei er erwischt und von der Polizei mit Stö-

cken geschlagen und geboxt worden. In einem weiteren Camp sei es sehr 

dreckig und das Essen sehr schlecht gewesen. Nach zwei Tagen sei er 

weggerannt, es sei einfach zu schlimm gewesen. Es sei auch für einen 

gesunden Menschen unmöglich, unter derart schlechten Bedingungen zu 
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leben. Dies mache die Gesundheit nachhaltig kaputt. Es sei unmenschlich, 

ihn in solche Bedingungen zurückschicken zu wollen.  

H.  

Die vorinstanzlichen Akten lagen dem Bundesverwaltungsgericht am 

21. Januar 2021 in elektronischer Form vor (vgl. Art. 109 Abs. 1 AsylG). 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurtei-

lung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig 

und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel – wie auch vorlie-

gend – endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Der Be-

schwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legiti-

miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Be-

schwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG). 

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, 

soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG). 

2.  

2.1 Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich 

Missbrauch und Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder 

unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 

werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG). 

2.2 Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das 

SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen 

(Art. 31a Abs. 1–3 AsylG), ist die Beurteilungskompetenz der Beschwer-

deinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu 

Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 

2012/4 E. 2.2, je m.w.H.). Die Fragen der Anerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft und der Gewährung von Asyl bilden demgegenüber nicht Ge-

genstand des angefochtenen Nichteintretensentscheides und damit auch 

nicht des vorliegenden Verfahrens. Auf die entsprechenden Beschwerde-

anträge ist deshalb nicht einzutreten. 
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2.3 Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterli-

cher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungs-

weise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie 

nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, wes-

halb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). 

Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines 

Schriftenwechsels verzichtet. 

3.  

3.1 Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsu-

chende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des 

Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a 

Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen 

Staates prüft das SEM die Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. 

Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass ein anderer Mitgliedstaat für die 

Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM, nachdem der betref-

fende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung zugestimmt 

hat, auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 6.2). 

3.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem 

einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 

zuständiger Staat bestimmt wird. Das Verfahren zur Bestimmung des zu-

ständigen Mitgliedstaates wird eingeleitet, sobald in einem Mitgliedstaat 

erstmals ein Asylantrag gestellt wird (Art. 20 Abs. 1 Dublin-III-VO).  

Im Fall eines sogenannten Aufnahmeverfahrens (engl.: take charge) sind 

die in Kapitel III (Art. 8–15 Dublin-III-VO) genannten Kriterien in der dort 

aufgeführten Rangfolge (Prinzip der Hierarchie der Zuständigkeitskriterien; 

vgl. Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO) anzuwenden, und es ist von der Situation 

im Zeitpunkt, in dem der Antragsteller erstmals einen Antrag in einem Mit-

gliedstaat gestellt hat, auszugehen (Art. 7 Abs. 2 Dublin-III-VO). Im Rah-

men eines Wiederaufnahmeverfahrens (engl.: take back) findet demge-

genüber grundsätzlich keine (erneute) Zuständigkeitsprüfung nach Kapitel 

III statt (vgl. zum Ganzen BVGE 2017 VI/5 E. 6.2 und 8.2.1 m.w.H.). 

Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller in den eigentlich zustän-

digen Mitgliedstaat zu überstellen, weil es wesentliche Gründe für die An-

nahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für An-

tragsteller in jenem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufweisen, 

die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung 

im Sinne von Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
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(2012/C 326/02, nachfolgend: EU-Grundrechtecharta) mit sich bringen, ist 

zu prüfen, ob aufgrund dieser Kriterien ein anderer Mitgliedstaat als zu-

ständig bestimmt werden kann. Kann kein anderer Mitgliedstaat als zustän-

dig bestimmt werden, wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat 

zum zuständigen Mitgliedstaat (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). 

3.3 Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat ist verpflichtet, 

einen Antragsteller, der während der Prüfung seines Antrags in einem an-

deren Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der sich im Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, nach Massgabe 

der Artikel 23, 24, 25 und 29 wieder aufzunehmen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b 

Dublin-III-VO). 

Jeder Mitgliedstaat kann abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO be-

schliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er 

nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung 

zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht).  

Sowohl der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz ge-

stellt worden ist und der das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedstaates durchführt, als auch der zuständige Mitgliedstaat kann vor 

der Erstentscheidung in der Sache jederzeit einen anderen Mitgliedstaat 

ersuchen, den Antragsteller aus humanitären Gründen oder zum Zweck 

der Zusammenführung verwandter Personen aufzunehmen, wobei die be-

troffenen Personen diesem Vorgehen schriftlich zustimmen müssen 

(Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. humanitäre Klausel).  

3.4 Ein Abgleich der Fingerabdrücke des Beschwerdeführers mit der "Eu-

rodac"-Datenbank ergab, dass dieser am (…) November 2020 in Rumä-

nien ein Asylgesuch eingereicht hatte. Das SEM ersuchte deshalb die ru-

mänischen Behörden am (…) Dezember 2020 um Wiederaufnahme des 

Beschwerdeführers gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO. Die ru-

mänischen Behörden stimmten dem Gesuch um Übernahme am (…) Ja-

nuar 2021 zu. 

Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, in Rumänien ein Asylgesuch einge-

reicht zu haben, und auch die grundsätzliche Zuständigkeit dieses Mitglied-

staates blieb unbestritten. 

Die grundsätzliche Zuständigkeit Rumäniens ist somit gegeben. 
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3.5 Im Lichte von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO ist zu prüfen, ob es – wie vom 

Beschwerdeführer implizit gerügt – wesentliche Gründe für die Annahme 

gibt, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende 

in Rumänien würden systemische Schwachstellen aufweisen, die eine Ge-

fahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des 

Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta mit sich bringen würden. 

3.5.1 Rumänien ist Signatarstaat der FK und der EMRK und es darf davon 

ausgegangen werden, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die 

sich für Schutzsuchende aus der Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren 

für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. 

Verfahrensrichtlinie) sowie der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. hierzu 

etwa die Urteile des BVGer D-6557/2020 vom 7. Januar 2021, D-

5665/2017 vom 13. März 2018 und D-7213/2017 vom 4. Januar 2018).  

3.5.2 Was den Einwand des Beschwerdeführers betrifft, in Rumänien 

schlecht behandelt worden zu sein, ist auf die Aufnahmerichtlinie zu ver-

weisen welche zahlreiche Mindestnormen für die Aufnahme und Betreuung 

von Asylsuchenden beinhaltet. Der Beschwerdeführer hat keine konkreten 

Hinweise für die Annahme dargetan, Rumänien würde ihm dauerhaft die 

ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingun-

gen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung 

könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wen-

den und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg 

einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Aufgrund der Aktenlage besteht 

somit kein Grund zur Annahme, der Beschwerdeführer würde in Rumänien 

wegen fehlenden Zugangs zum Asylverfahren oder ungenügenden Aufent-

haltsbedingungen in eine existenzielle Not geraten. 

3.5.3 Unter diesen Umständen ist die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-

III-VO nicht gerechtfertigt.  

3.6 Die Einwände des Beschwerdeführers vermögen auch unter dem 

Blickwinkel humanitärer Gründe keine Zuständigkeit der Schweiz zu be-

gründen. 

3.6.1 Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt das SEM bei 

der Anwendung der Kann-Bestimmung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über 

einen Ermessensspielraum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Seit der Kognitions-
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beschränkung durch die Asylgesetzrevision vom 1. Februar 2014 (Strei-

chung der Angemessenheitskontrolle des Bundesverwaltungsgerichts ge-

mäss aArt. 106 Abs. 1 Bst. c AsylG) überprüft das Gericht den vorinstanz-

lichen Verzicht der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht mehr auf 

Angemessenheit hin; das Gericht beschränkt seine Beurteilung nunmehr 

im Wesentlichen darauf, ob das SEM den Sachverhalt diesbezüglich kor-

rekt und vollständig erhoben, allen wesentlichen Umständen Rechnung ge-

tragen und seinen Ermessensspielraum genutzt hat (vgl. Art. 106 Abs. 1 

Bst. a und b AsylG). 

3.6.2 Die vom Beschwerdeführer erlittenen Erfrierungen ersten Grades an 

den Zehen (vgl. Arztbericht vom […] Januar 2021 [vorinstanzliche Akten 

{…}-19/1]) stellen gegenwärtig kein Problem dar.  

3.6.3 Die angefochtene Verfügung ist unter diesem Blickwinkel nicht zu be-

anstanden; insbesondere sind den Akten keine Hinweise auf einen Ermes-

sensmissbrauch oder ein Über- respektive Unterschreiten des Ermessens 

zu entnehmen. Das Gericht enthält sich deshalb in diesem Zusammenhang 

weiterer Äusserungen.  

3.6.4 Nach dem Gesagten besteht kein Grund für eine Anwendung der Er-

messensklauseln von Art. 17 Dublin-III-VO. Der Vollständigkeit halber ist 

festzuhalten, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein Recht ein-

räumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. auch 

BVGE 2010/45 E. 8.3). 

3.7 Somit bleibt Rumänien der für die Behandlung des Asylgesuchs des 

Beschwerdeführers zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO. Rumä-

nien ist verpflichtet, das Asylverfahren gemäss Art. 23, 24, 25 und 29 Dub-

lin-III-VO wieder aufzunehmen. 

4.  

Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b 

AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da 

der Beschwerdeführer nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Nie-

derlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Rumänien in An-

wendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a 

AsylV 1). 

5.  

Da das Fehlen von Überstellungshindernissen bereits Voraussetzung des 

Nichteintretensentscheides gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG ist, sind 
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allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) 

unter diesen Umständen nicht mehr zu prüfen (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 

m.w.H.). 

6.  

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf 

einzutreten ist, und die Verfügung des SEM zu bestätigen.  

Das Beschwerdeverfahren ist mit vorliegendem Urteil abgeschlossen, wes-

halb sich der Eventualantrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung 

als gegenstandslos erweist. 

7.  

Aufgrund obiger Erwägungen ist die eingereichte Beschwerde von vornhe-

rein als aussichtslos zu erachten, weshalb das Gesuch um Gewährung der 

unentgeltlichen Prozessführung nach Art. 65 Abs. 1 VwVG unbesehen der 

allfälligen Mittellosigkeit abzuweisen ist. Dementsprechend ist auch das 

Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung abzuweisen. Mit dem 

vorliegenden Direktentscheid ist das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung 

eines Kostenvorschusses gegenstandslos geworden. 

8.  

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem 

Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt 

Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008 

über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 

[VGKE, SR 173.320.2]). 

 

(Dispositiv nächste Seite) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

2.  

Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und amt-

licher Verbeiständung werden abgewiesen. 

3.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 750.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten 

der Gerichtskasse zu überweisen.  

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das SEM und die kantonale 

Migrationsbehörde. 

 

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: 

  

Lorenz Noli Kevin Schori 

 

 

Versand: 

 

 

 


